
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 24.04.2024

Thema Kultur, Sprache, Kirchen
Schlagworte Geldwäscherei, Banken
Akteure Keine Einschränkung
Prozesstypen Keine Einschränkung
Datum 01.01.1990 - 01.01.2020

01.01.90 - 01.01.20ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Benteli, Marianne
Gökce, Melike

Bevorzugte Zitierweise

Benteli, Marianne; Gökce, Melike 2024. Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik:
Kultur, Sprache, Kirchen, Geldwäscherei, Banken, 2003 - 2019. Bern: Année Politique
Suisse, Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern. www.anneepolitique.swiss,
abgerufen am 24.04.2024.

01.01.90 - 01.01.20ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Bildung, Kultur und Medien
1Kultur, Sprache, Kirchen

1Kulturpolitik

2Kirchen und religionspolitische Fragen

01.01.90 - 01.01.20 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

SiK-SR Sicherheitspolitische Kommission des Ständerates
BFS Bundesamt für Statistik
SEM Staatssekretariat für Migration
EDI Eidgenössisches Departement des Inneren
UNESCO Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und

Kultur
Fedpol Bundesamt für Polizei

CPS-CE Commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats
OFS Office fédéral de la statistique
SEM Secrétariat d'Etat aux migrations
DFI Département fédéral de l'intérieur
UNESCO Organisation des Nations unies pour l'education, la science et la culture
Fedpol Office fédéral de la police

01.01.90 - 01.01.20 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

Zu Beginn der Frühjahrssession befasste sich der Nationalrat als erster mit dem
bereits im Vorfeld der Beratungen heftig umstrittenen Kulturgütertransfergesetz, mit
dem eine Unesco-Konvention von 1970 umgesetzt werden soll. Ziel des Gesetzes ist der
Schutz von in- und ausländischen Kulturobjekten vor Diebstahl, Raubgrabungen und
Schmuggel. Kunsthändler, Sammler, verschiedene Museen, aber auch bürgerliche
Politiker hatten von Anfang an den Entwurf des Bundesrates bekämpft, der zu
perfektionistisch sei und eine für die Schweiz wichtige Branche in die illegale Ecke
dränge. Nationalrat Fischer (fdp, AG) hatte kurz vor der Verabschiedung der Botschaft
einen eigenen und bedeutend liberaleren Vorschlag in Form einer parlamentarischen
Initiative (01.450) eingereicht, der von branchennahen Experten ausgearbeitet worden
war.

In der Eintretensdebatte herrschte Einigkeit darüber, dass Missbräuche beim Handel
mit Kunstwerken wirksam zu bekämpfen seien. Während aber SP, Grüne und CVP
grundsätzlich dem Entwurf des Bundesrates folgen wollten, erklärten SVP, FDP und
Liberale, sie würden der Initiative Fischer den Vorzug geben, falls nicht die von
bürgerlicher Seite geforderten Korrekturen Aufnahme ins Gesetz fänden. In der
Detailberatung nahm der Nationalrat eine Anregung Fischers an, wonach nicht mehr alle
Gegenstände unter das Gesetz fallen sollen, sondern nur solche von wesentlicher
Bedeutung für das kulturelle Erbe. Umgekehrt wollte er sich nicht auf archäologische,
sakrale oder ethnologische Kulturgüter beschränken, wie dies der Bundesrat
vorgeschlagen hatte, sondern dehnte den Schutz auch auf andere Bereiche aus.
Unbestritten war der Antrag des Bundesrates, dass die Schweiz künftig Projekte zur
Erhaltung des Kulturgutes anderer Staaten finanziell soll unterstützen können, wenn sie
durch politische oder kriegerische Ereignisse gefährdet sind. 

Bei den mehr technischen Fragen der Meldepflicht, der Verjährung der Rückgabepflicht
und der Entschädigung bei der Rückgabe eines Kunstwerks waren die
unterschiedlichen Meinungen umso ausgeprägter. Die Meldepflicht für vermutete oder
beobachtete Verletzungen des Gesetzes (Geschäfte mit illegal eingeführten
Kunstwerken und Kulturobjekten) war im Vernehmlassungsentwurf des Bundesrates
enthalten gewesen, war dann aber auf Drängen jener Kreise, die hinter der
parlamentarischen Initiative Fischer standen, zum Bedauern der damaligen Bundesrätin
Dreifuss gestrichen worden. Die Kommission hatte die Bestimmung in Analogie zur
Meldepflicht in Fällen von Verdacht auf Geldwäscherei wieder aufgenommen. Eine von
Randegger (fdp, BS) angeführte Minderheit auf Streichen setzte sich jedoch mit 85 zu 81
Stimmen durch, nachdem auch Bundespräsident Couchepin als neuer Vorsteher des
EDI erklärt hatte, die Festschreibung der Sorgfalts- und Aufzeichnungspflicht sei ein
genügendes Instrumentarium. 

Bei der Verjährung von Rückgabeforderungen hatten Bundesrat und Kommission eine
Verlängerung der heute geltenden Frist von fünf auf neu 30 Jahre beantragt. Müller-
Hemmi (sp, ZH) wollte noch weiter gehen und verlangte 50 Jahre, wie sie die Unidroit-
Konvention vorschreibt, welcher der Bundesrat vorderhand nicht beitreten will. Mit
dem Argument, 30 Jahre seien für die Rechtssicherheit des neuen Besitzers eines
Kunstwerks zu lang, forderte Baumann (svp, TG) eine Verkürzung auf 15 Jahre. Gegen die
Empfehlung von Couchepin wurde dieser Antrag mit 76 zu 72 Stimmen angenommen.
Nicht durchsetzen konnten sich Bundesrat und Kommission auch bei der Frage, woran
sich die Entschädigung bei der Rückgabe eines Kunstwerks orientieren soll. Statt des
Kaufpreises als Richtlinie brachte Wirz-von Planta (lp, BS) mit 81 zu 79 Stimmen den
Verkehrswert durch. Couchepin erläuterte umsonst die Schwierigkeit, den
Verkehrswert eines Objekts zu bestimmen, das gar nicht mehr auf dem Markt ist. In der
Gesamtabstimmung wurde die Vorlage mit 131 zu 23 Stimmen verabschiedet. Angesichts
der Drohung der noch liberaleren parlamentarischen Initiative Fischer stimmten CVP,
Grüne und SP zähneknirschend der in wesentlichen Fragen entschärften Vorlage zu. Die
Ratifikation der Unesco-Konvention wurde mit 123 zu 3 Stimmen bei 25 Enthaltungen
gutgeheissen. Die Nein-Stimmen zum Gesetz und die Enthaltungen bei der Konvention
stammten grossmehrheitlich von der SVP. Mit der Begründung, dass zahlreiche
Forderungen seines Vorschlags Eingang in die Vorlage gefunden hätten, zog Fischer
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seine parlamentarische Initiative zurück. 1

Eine Umfrage des BFS bei 7'500 Betrieben für das Jahr 2001 ergab, dass die Schweizer
Unternehmen die Kultur durch Sponsoring und Mäzenatentum mit jährlich rund CHF
320 Mio. unterstützen. Der Löwenanteil dieser privaten Kulturfinanzierung geht auf das
Konto der Grossunternehmen, insbesondere Banken und Versicherungen, doch
erweisen sich die kleinen Betriebe hinsichtlich Beitragshöhe pro Mitarbeitenden am
grosszügigsten. 2

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 24.02.2004
MARIANNE BENTELI

Kirchen und religionspolitische Fragen

In Vertretung der SVP-Fraktion gelangte Nationalrat Walter Wobmann (svp, SO) in der
Herbstsession 2019 mit einer Motion an den Bundesrat, welche die Schaffung
notwendiger gesetzlicher Grundlagen zur Bekämpfung der Ausbreitung eines radikalen
Islams in der Schweiz gewähren sollte. Bei den unlängst aufgedeckten Fällen
islamischer Hassprediger in Winterthur, Genf oder Biel handle es sich lediglich um die
Spitze des Eisberges und es bestehe massiver Handlungsbedarf in diesem Bereich, wie
Wobmann erläuterte. Hierfür forderte die SVP-Fraktion die Ergreifung konkreter
Massnahmen: Die Auslandsfinanzierung von Moscheen und islamischen Organisationen
müsse unterbunden, sämtliche Moscheen müssten bekanntgemacht und überwacht
und bei Sicherstellung allfälliger Verletzungen der Schweizer Rechtsordnung
unverzüglich geschlossen werden. Um diesen Aufgaben nachkommen zu können, müsse
der Informationsaustausch zwischen den Behörden unterschiedlicher Stufen ausgebaut
und um entsprechende sach- und sprachkundige Spezialistinnen und Spezialisten
erweitert werden. Schliesslich sollten Schweizer Botschaften und das SEM keine Visa
mehr an ausländische Imame ausstellen dürfen, die lediglich zwecks temporärer
Predigertätigkeit in die Schweiz einreisen wollten.
Bei radikalen Strömungen jeglicher Art, seien diese religiös, links- oder
rechtsextremistisch, habe der Bundesrat ein besonderes Augenmerk auf deren
Bekämpfung – diesen Punkt wolle sie klar unterstreichen und keinen Zweifel daran
lassen, betonte Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Die vorgebrachte Motion stamme aber
aus dem Jahr 2017 und zwischenzeitlich seien diverse anderweitige Massnahmen
ergriffen worden, die viele der verlangten Anliegen bereits ermöglichten. So könne
beispielsweise das Fedpol bereits Einreiseverbote und Ausweisungen von
ausländischen Predigern erlassen. Des Weiteren sei eine Strafgesetzesrevision hängig,
mit der eine Strafnorm gegen kriminelle Organisationen geschaffen werden solle, die
auch auf die Bekämpfung terroristischer Organisationen zugeschnitten werden könne.
Auch seien das in der SiK-SR hängige Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur
Bekämpfung von Terrorismus (PMT) sowie die jüngst im Juni 2019 verabschiedete
Botschaft zur Änderung des Geldwäschereigesetzes zu berücksichtigen. Was aber
grundsätzlich abzulehnen sei, sei eine Überwachung der Moscheen, die über die
Beurteilung konkreter Sicherheitsrisiken hinausgeht, da dies im Widerspruch zum
Bundesgesetz über den Nachrichtendienst stehe. Aus diesen Gründen empfehle der
Bundesrat die Motion zur Ablehnung.
In der Abstimmung im Nationalrat öffnete sich in dieser Frage ein politischer Graben
zwischen den Parteien, da die Motion zwar ohne weiterführende Diskussion, aber mit
einem Patt (91 zu 91 Stimmen) per Stichentscheid der Präsidentin Marina Carobbio (sp,
TI) abgelehnt wurde. Die geschlossene SVP-Fraktion konnte sich folglich trotz
Unterstützung einer deutlichen Mehrheit der CVP-Fraktion nicht gegen die
geschlossenen Fraktionen der SP, Grünen, GLP und BDP, mit grosser Unterstützung
einer Mehrheit der FDP-Fraktion durchsetzen. Unter Berücksichtigung dieses äusserst
knappen Entscheides erscheint der Umstand, dass drei der acht Personen, die im
Abstimmungsprotokoll unter «hat nicht teilgenommen» aufgeführt werden, der SVP-
Fraktion angehören, umso bedeutungsvoller. So stellt sich hier auch die Frage, ob es
nach Möglichkeit gerade ebendiesem Umstand geschuldet ist, dass just einen Tag nach
der Ablehnung dieser Motion ein tatsächlich identischer Antrag (Mo. 19.4005) neuerlich
im Nationalrat eingereicht wurde. 3

MOTION
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Wenn man im Spätsommer der Landstrasse entlang fährt und über Kilometer hinweg
eine willkürliche Aufreihung meist fremder Gesichter entdeckt, wird auch den politisch
Uninteressierten bewusst, dass der nationale Wahlherbst vor der Türe stehen muss.
Auch im Herbst 2019 war dieses Spektakel schweizweit deutlich zu sehen. Die Parteien
und ihre Kandidatinnen und Kandidaten warben fleissig für sich und ihre Anliegen – mal
originell, mal weniger, aber immer mit dem Bisschen «je ne sais quoi», das der Politik
eben inhärent ist. Bisweilen schreckten einige auch nicht vor einer ordentlichen
Portion Provokation zurück, so beispielsweise die SVP mit ihrem im August publizierten,
wurmstichigen Apfel-Plakat oder die CVP mit ihrer Online-Kampagne, mit der sie
offensichtlich gegen die anderen Parteien schoss. 
Da in einem demokratisch konsolidierten Land wie der Schweiz die
Meinungsäusserungsfreiheit einen hohen Stellenwert geniesst und nach Möglichkeit
auch eine harte politische Auseinandersetzung über heikle Themen ermöglicht werden
soll, gibt es in der Schweiz kaum rechtliche Grundlagen, die gezielt den Wahl- bzw.
Abstimmungskampf regeln. Dies wurde knapp drei Wochen vor den Wahlen deutlich, als
es ein prominenter Akteur, der mit Parteipolitik im eigentlichen Sinne nur wenig zu tun
hat, mit einer Plakat-Aktion in die Medien schaffte: das «Egerkinger Komitee» mit
seinem prominentesten Vertreter Walter Wobmann (svp, SO). In einer Nacht-und-
Nebel-Aktion wurden in verschiedenen Schweizer Städten und auf den Social-Media-
Accounts des Komitees unzählige Wahlplakate aufgehängt und aufgeschaltet, auf denen
jeweils das Konterfei vier prominenter FDP-Exponenten zu sehen war:
Parteipräsidentin Petra Gössi (SZ), Fraktionschef Beat Walti (ZH), Nationalrätin Christa
Markwalder (BE) sowie Nationalrat Christian Wasserfallen (BE). Betitelt wurde das Ganze
mit dem Slogan: «Die FDP schützt radikale Islamisten in der Schweiz – Wollen Sie solche
FDP-Mitläufer wirklich wählen?» Stein des Anstosses war eine nur wenige Wochen zuvor
in der Herbstsession abgelehnte Motion der SVP-Fraktion zur Bekämpfung der
Ausbreitung eines radikalen Islams in der Schweiz, die auch dank grosser
Unterstützung der FDP-Fraktion zu Fall gebracht worden war. 
Die FDP-Spitze liess diesen Angriff nicht auf sich sitzen und zog die Angelegenheit
einen Tag nach Bekanntwerden vor das Bezirksgericht Andelfingen (ZH), dem Sitz des
Egerkinger Komitees. Dort suchte sie, wie in diversen Medien berichtet wurde, um
Erlass eines Superprovisoriums (einer ohne Anhörung der Gegenpartei erlassenen
vorsorglichen Massnahme) an, weil sich die anvisierten Personen in ihrer Persönlichkeit
verletzt fühlten, u.a. im Recht auf das eigene Bild. Petra Gössi liess im «Blick»
verlauten, sie lasse sich nicht unterstellen, radikale Islamisten zu schützen; vielmehr sei
die Motion der SVP «reine Symbolpolitik, die nicht umsetzbar gewesen wäre oder gar
nichts gebracht hätte», gewesen. Das Gericht bestätigte zwei Tage nach dem Ansuchen
die superprovisorische Verfügung und forderte das Komitee auf, die Plakat- und Social-
Media-Anzeigen innert 24 Stunden zu entfernen. Komme es dieser Aufforderung nicht
nach, würden Bussen in Höhe von CHF 10'000 verhängt und auch für weitere geplante
Veröffentlichungen zusätzlich erhoben werden. Wobmann und sein Komitee – oder wie
es der Tages-Anzeiger betitelte: die «SVP-Kampftruppe» – ignorierten das
Gerichtsurteil aber gänzlich und liessen nonchalant verlauten: «Wir entfernen die
Plakate sicher nicht.» Gemäss Wobmann handle es sich bei diesem Urteil lediglich um
einen politischen Entscheid; er sprach gar von «Zensur». Zudem sei die Plakat-
Kampagne sowieso lediglich auf den Zeitraum einer Woche beschränkt gewesen und
werde bereits am Montag nach dem Urteil enden. Des Weiteren sei das Entfernen
innert 24 Stunden gar nicht möglich – was wiederum von der verantwortlichen
Plakatgesellschaft Clear Channel so nicht bestätigt wurde.
In der Wochenendpresse wurde dann tatsächlich eine Wende im Plakat-Krimi
kundgetan: Das Egerkinger Komitee wolle doch dem «Gericht gehorchen» und habe
Clear Channel einen entsprechenden Auftrag erteilt, wie der Tages-Anzeiger
informierte. Die gesetzte Frist von 24 Stunden reiche zum Entfernen der Plakate zwar
nicht, liess die Plakatgesellschaft verkünden, man werde diese aber auf Kosten des
Komitees frühzeitig überkleben. Weshalb es nun doch zum Umschwung kam, wollte
Wobmann den Medien nicht mitteilen. Stattdessen hatte sich in der Zwischenzeit eine
andere Politgrösse zur Plakataktion geäussert: SVP-Übervater Christoph Blocher. Im
Gespräch auf «Teleblocher» antwortete er auf die Frage, was er denn von diesem Urteil
halte, lediglich mit einem Lachen und meinte: «Da habe ich nur gelacht.» Es sei eben
schon etwas «komisch», wenn das Gericht ein solches Urteil fälle, da sich die
genannten Politikerinnen und Politiker doch lediglich gegen einen vermeintlichen
Rufschaden wehrten, den sie durch ihr Abstimmungsverhalten grundsätzlich selbst zu
verschulden hätten. In Rezitation des ehemaligen Deutschen Bundeskanzlers Helmut
Schmidt, meinte er hierzu mit einem verschmitzten Unterton: «Wer den Dampf nicht
erträgt, soll nicht in die Küche gehen.» Der Frage, was er denn vom Plakat selbst halte,
wich er aus und betonte, dass er selbst mit dieser Kampagne nichts zu tun habe, gar
erst über die Medien davon erfahren habe. Den Schritt, den das Komitee gegangen sei,

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
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empfand er jedoch als «mutig». 4

1) AB NR, 2003, S. 24 ff.; AB NR, 2003, S. 35 ff.; TA, 4.3.03
2) NZZ, 24.2.04
3) AB NR, 2019, S. 1424 f.; Abstimmungsprotokoll Mo. 17.3681; Mo. 19.4005; TA, 11.9.19
4) Teleblocher - Sendung vom 4.10.19; SZ, 1.10.19; AZ, Blick, LT, NZZ, TA, 3.10.19; AZ, LT, Lib, NZZ, TA, 4.10.19; TA, 5.10.19; WW,
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